
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/4/28 2000/14/0125
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.2004

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1994 §11 Abs14;

UStG 1994 §11;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/14/0023 E 26. Juni 2001 RS 3

Stammrechtssatz

Die Ausstellung einer Rechnung, welche den formalen Voraussetzungen des § 11 UStG 1994 nicht zur Gänze

entspricht, erfüllt den Tatbestand des § 11 Abs 14 UStG 1994 nicht.
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